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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 175-2015 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeisterin 
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Steuern 
Budget / Produkt: 90/ 61.10.01 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Anhörung der Ortsbürgermeister 05.10.2015    

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 

Bürgeranfragen 

13.10.2015    

Ortschaftsrat Holzweißig 10.11.2015    

Ortschaftsrat Bobbau 10.11.2015    

Ortschaftsrat Bitterfeld 11.11.2015    

Ortschaftsrat Wolfen 11.11.2015    

Ortschaftsrat Rödgen 12.11.2015    

Ortschaftsrat Thalheim 18.11.2015    

Haushalts- und Finanzausschuss 19.11.2015    

Ortschaftsrat Greppin 23.11.2015    

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 

Bürgeranfragen 

24.11.2015    

Hauptausschuss 26.11.2015    

Stadtrat 02.12.2015    

    

 

Beschlussgegenstand: 

3. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 29. August 2011 

 

 

Antragsinhalt: 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der 

Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 29. August 2011 gemäß Anlage 1.  

 

  

Begründung: 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 08. Juli 2015 mehrheitlich einen Maßnahmeplan beschlossen (BA-074-

2015), um den Auflagen der Kommualaufsicht des Landkreises aus der Verfügung zur Haushaltssatzung 

2015 - Beschluss 164-2014 vom 03. Dezember 2014 gerecht zu werden.  

 

Der Maßnahmeplan sieht unter der fortlaufenden Nr. 11 die Erhöhung der örtlichen Steuer vor. Konkret ist 

die Hundesteuersatzung in Bezug auf die in der Anlage 2 ausgewiesenen durchschnittlichen Steuersätze für 

Hunde zu überarbeiten.  
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Die in der Anlage 2 ausgewiesenen Steuersätze für Hunde resultieren aus einer Befragung von Städten und 

Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt und der angrenzenden Stadt Delitzsch im April 2015.  

Mittelwert für die Steuersätze der Hundesteuer gemäß Anlage 2:  

 

1. Hund:                                  58,31 EUR 

2. Hund:                                  83,47 EUR 

3. und jeder weitere Hund:      99,81 EUR 

jeden gefährlichen Hund:      406,64 EUR 

 

Bei der Festlegung der Höhe der Steuersätze ist zu beachten, dass gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 der 

Hundesteuersatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen die Steuer in vierteljährlichen Teilbeträgen zum                       

15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig wird. 

 

Um die Teilbarkeit durch vier zu gewährleisten, sollten die Steuersätze wie folgt festgesetzt werden:   

 

                                                                    neu                        bisher 

1. Hund:                                                  60,00 EUR             42,00 EUR 

2. Hund:                                                  80,00 EUR             72,00 EUR 

3. und jeder weitere Hund:                    100,00 EUR           120,00 EUR 

jeden gefährlichen Hund:                      400,00 EUR           500,00 EUR 

 

Mit der Anpassung der Steuersätze für Hunde an die o.g. Hebesätze ist eine Mehreinnahme von 35.000 EUR 

Hundesteuer zu erreichen.  

 

Der § 14 der Hundesteuersatzung regelt Ordnungswidrigkeiten bei vorsätzlichem und fahrlässigem Handeln 

der Steuerpflichtigen. Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 14 Abs. 1 soll soll konkretisiert 

werden. Nunmehr soll auch mit einer Geldbuße geahndet werden, wer entgegen des § 12 Abs. 5 seinen Hund 

nicht innerhalb von zwei Wochen abmeldet.  

 

  

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt  (KAG LSA)  

Kommunalverfassungesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)  

  

 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer/Jahr)? 074-2015  

 

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   keine 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer/Jahr)? 

 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 
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Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 

a) Untersachkonten: 40320.00000 

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):       

c) Betrag in € einmalig: Einnahmen entsprechend steuerlicher Veranlagung  

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben: Einnahmen entsprechend steuerlicher Veranlagung  

  

 

 

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 175-2015 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1 - 3. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 29. August 

2011  

Anlage 2 - Übersicht über die unterschiedlichen Steuersätze für Hundehalter in Sachsen-Anhalt  
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